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ZEITGESPRACH

Reform des öffentlichen 
Dienstes

Die Reform des öffentlichen Dienstes ist eine der zentralen politischen Aufgaben 
dieser Legislaturperiode. Wie sollte die Reform aussehen? Manfred Kanther, Heide Simonis, 

Werner Hagedorn, Herbert Mai und Joachim Mitschke nehmen Stellung.

Manfred Kanther

Die Reformvorstellungen der Bundesregierung

Die öffentliche Verwaltung hat 
eine Schlüsselstellung für den 

Standort Deutschland. Wenn w ir im 
weltweiten Wettbewerb bestehen, 
Wachstum und Beschäftigung si
chern wollen, dann müssen w ir ent
schlossen den Umfang staatlicher 
Tätigkeit begrenzen und zugleich 
die Leistung der öffentlichen Ver
waltung qualitativ und kostenneu
tral steigern.

Die Reform der öffentlichen Ver
waltung ist eine der zentralen politi
schen Aufgaben dieser Legislatur
periode, der sich Bund und Länder 
gleichermaßen entschlossen an
nehmen müssen. Neue Weichen
stellungen sind unerläßlich. Der 
Reform des öffentlichen Dienst
rechts kommt dabei ganz beson
dere Bedeutung zu: Wenn man den 
Staat reformiert, kann die Reform 
nicht an denjenigen Vorbeigehen, 
durch die der Staat handelt. W ich
tig ist jedoch, daß dies nicht als 
eine Reform gegen die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter verstanden 
wird, sie muß vielmehr mit ihnen 
gemeinsam vollzogen werden. Die 
Beteiligung der Berufsverbände ist 
fü r mich deshalb eine Selbstver
ständlichkeit.

Die Bundesregierung beabsich
tigt, dem Deutschen Bundestag 
grundlegende, aufeinander abge
stimmte Reformschritte vorzu
schlagen. Damit soll das Dienst
recht in seiner Gesamtheit stärker 
leistungsorientiert ausgestaltet, in 
seiner Anwendung flexibler und für 
die Betroffenen durchlässiger und 
transparenter werden. In diesem 
Zusammenhang lege ich besonde
ren Wert auf die Feststellung, daß in 
gleicher Weise im Tarifrecht Ände
rungsbedarf besteht. Die Tarifver
tragsparteien sind aufgerufen, ihrer 
Verantwortung gerecht zu werden.

Der Personalbestand in der Bun
desverwaltung wird auch im Jahr 
1995 weiter verringert werden. Der 
vom Bundestag verabschiedete 
Haushalt für 1995 sieht vor, daß 
1,5% der Stellen eingespart wer
den. Einen öffentlichen Dienst, der 
auch in seiner Bezahlung für lei
stungsstarke Bewerber attraktiv 
sein soll, kann sich ein Staat nur 
dann leisten, wenn sein Umfang 
begrenzt ist.

In dem Bericht zur Fortentwick
lung des öffentlichen Dienstrechts 
vom 19. Juli 1994 hat die Bundes

regierung die Schwerpunkte ihrer 
Maßnahmen dargestellt. Ein Ge
setzentwurf zur Umsetzung dieses 
Perspektivberichtes wird vorberei
tet. Hauptschwerpunkte der Ziel
setzung sind:

Reformvorschläge

Das Dienstrecht soll generell 
mehr als bisher ein differenziertes, 
flexibles und leistungsorientiertes 
Handeln im Personalbereich er
möglichen. Die Verwaltung der Zu
kunft wird geprägt sein von einem 
schnellen Wandel der öffentlichen 
Aufgaben. Innerhalb kürzerer Zeit 
können daher erhebliche Personal
verlagerungen notwendig sein. Dies 
bedingt eine Verbesserung der 
Mobilität der Beschäftigten in fach
licher und räumlicher Hinsicht, um 
gerade mit Blick auf Personalabbau 
und -Umschichtung die personellen 
Mittel des öffentlichen Dienstes 
bestmöglich nutzen zu können. 
Aus diesem Grunde soll die Anwen
dung der Instrumente Abordnung 
und Versetzung erleichtert werden.

Weiter geht es darum, Führungs
positionen in der öffentlichen Ver
waltung optimal zu besetzen. Vor 
jeder Beförderung muß eine Erpro

WIRTSCHAFTSDIENST 1995/IV 175



ZEITGESPRÄCH

bungszeit liegen, um die Eignung 
für einen höherbewerteten Dienst
posten zunächst in der höheren 
Funktion tatsächlich festzustellen. 
Dies ändert jedoch nichts an der 
Übertragung des Amtes auf Dauer, 
wenn die Befähigung des Beamten 
für diese Funktion festgestellt ist. 
Die wieder neu diskutierte generel
le Vergabe von Spitzenpositionen 
erscheint nicht sinnvoll. Die grund
sätzlich dauerhafte Übertragung 
des Amtes soll die Unabhängigkeit 
des Beamten gewährleisten. Diese 
Unabhängigkeit ist insbesondere 
bei Spitzenpositionen von Bedeu
tung. Bei den angestellten Überle
gungen kann es deshalb nur darum 
gehen, die Leistungsfähigkeit und 
Effektivität der Verwaltung zu stei
gern, und nicht darum, ein Feld für 
stärkere politische Einflußnahme 
auf die betroffenen Funktionen zu 
eröffnen.

Die Bundesregierung setzt auch 
in der neuen Legislaturperiode auf 
den Ausbau der Teilzeitbeschäfti
gung im öffentlichen Dienst. Teil
zeitbeschäftigung erleichtert es ins
besondere den Mitarbeiterinnen, 
Familie und Beruf miteinander zu 
verbinden. Die Offensive für Teil
zeitarbeit ist deshalb ein wichtiges 
Element der Familienpolitik und der 
Politik der Bundesregierung für 
Frauen, vor allem für Frauen mit 
Kindern. Mit mehrTeilzeit leistet der 
öffentliche Dienst auch einen Bei
trag zur Bekämpfung der Arbeits
losigkeit. Unter Berücksichtigung 
der familien- und arbeitsmarktpo
litischen Aspekte werden alle An
strengungen unternommen, um 
durch weitere Verbesserungen der 
Rahmenbedingungen und best
möglichen Beratung der Mitarbei
ter den Anteil der Teilzeitbeschäfti
gung im öffentlichen Dienst weiter 
zu erhöhen. Auch eine Verbesse
rung der rechtlichen Rahmenbe
dingungen wird angestrebt, des
halb wird untersucht, ob ver
fassungsrechtlich die Einführung

einer allgemeinen, voraussetzungs
losen Antragsteilzeit für Beamte 
möglich ist. Das würde die Akzep
tanz von Teilzeitbeschäftigung er
höhen. Selbstverständlich muß und 
wird die Funktionsfähigkeit der öf
fentlichen Verwaltung voll erhalten 
bleiben. Entschieden abzulehnen ist 
der „Beamte im Zweitberuf“ oder 
der „Zwangs-Teilzeitbeamte“ .

Bezahlungssystem

Die Fortentwicklung des Dienst
rechtes muß auch das Bezahlungs
system umfassen. Knappe Kassen 
und Personalabbau in vielen Berei
chen des öffentlichen Dienstes ver
langen neue Regelungen mit Flexi
bilität und mehr Leistungsbezug. 
Stärkere Eigenverantwortung und 
stärkeres Engagement der Mitarbei
ter müssen sich in der Bezahlung 
wiederfinden. Auf konkrete Bedarfs
lagen muß flexibel reagiert werden 
können. Bedarfsorientierte Bezah-
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lungsverbesserungen dürfen nur 
dort und nur so lange erfolgen, wie 
es die Sachlage erfordert. Der fi
nanzielle Handlungsspielraum für 
die Modernisierung des Bezah
lungssystems ist gering, es muß 
deshalb auf Kostenneutralität im 
ganzen geachtet werden.

Wichtig ist die Neugestaltung 
der Gehaltstabellen. Die nach bis
herigem Recht leistungsunabhän
gigen Bezahlungsverbesserungen 
alle zwei Jahre durch Aufstieg in 
den Dienstaltersstufen sehen sich 
unter dem Schlagwort „M ehr Geld 
durch älter werden” breiter Kritik 
ausgesetzt. Zukünftig sollte das 
Aufsteigen im Gehalt leistungsab
hängig und nicht wie bisher durch 
Zeitablauf erfolgen. Wer viel leistet, 
steigt schneller im Gehalt, wer we
nig leistet, steigt erst nach Verbes
serung seiner Leistung. Gleichzei
tig wird erwogen, das Lebensein
kommen degressiv umzuschichten. 
Das Endgehalt würde dann später 
erreicht, die hierdurch freiwerden
den Mittel in das erste Berufsdrittel 
verlagert. Hiermit könnte man die 
erhöhten Belastungen in früheren 
Lebensjahren, z.B. durch die Grün
dung eines Hausstandes oder einer 
Familie, berücksichtigen; die A t
traktivität des öffentlichen Dienstes 
für die Berufseinsteiger würde er
höht. Begleitend hierzu soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, ei
ne in der Höhe und Adressatenzahl 
begrenzte Vergabe von Leistungs
prämien und Leistungszulagen zu 
erproben.

Bei dieser leistungsorientierten 
Umgestaltung des Bezahlungssy
stems wird darauf zu achten sein, 
daß ein solches System gleichwohl 
praktikabel bleibt und nicht fort
während Entscheidungen über die 
Höhe der Bezahlung abverlangt. 
Man kann nicht allgemein den Ab
bau der Regelungsdichte verlan
gen, sie aber im Dienstrecht er
höhen. Ein Bezahlungssystem muß
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deshalb sinnvollerweise die Mehr
zahl der gleichgelagerten Fälle in 
einer pauschalierenden Regelung 
erfassen können.

Auch die familienbezogenen Be
standteile des Ortszuschlages, der 
heute eigentlich schon ein reiner 
Familienzuschlag ist, bedürfen der 
Überprüfung. Das gilt vor allem für 
die Voraussetzungen des Verheira- 
tetenzuschlages. Ihn erhält nach 
geltendem Recht jeder allein auf
grund der Heirat. W ir müssen uns 
fragen, ob nicht die Einkommensla
ge der Familie, zu der auch der m it
verdienende Ehegatte gehört, be
rücksichtigt werden muß.

Beamtenversorgung

Die Alterssicherungssysteme ha
ben aktuell besondere Bedeutung 
in der öffentlichen Diskussion. Die 
Bundesregierung wird in diesem 
Jahr entsprechend dem Auftrag 
des Deutschen Bundestages einen 
Versorgungsbericht vorlegen; da
m it wird die derzeitige Diskussion 
über den öffentlichen Dienst und 
insbesondere die Beamtenversor
gung m it ihren steigenden Pen
sionslasten auf der Grundlage ge
sicherter Daten versachlicht werden. 
Der Bericht soll die 1993 erbrach
ten Versorgungsleistungen im öf
fentlichen Dienst sowie Hochrech
nungen für die in den nächsten 15

Jahren zu erwartenden Versor
gungsleistungen enthalten (Beam
tenversorgung und Arbeitnehmer- 
Zusatzversorgung). Er wird jedoch 
auch den Zusammenhang mit der 
zurückliegenden Entwicklung und 
mit anderen Rahmendaten auf
zeigen. Welche gesetzgeberischen 
Maßnahmen dann in der Beamten
versorgung ergriffen werden müs
sen, wird auf Grundlage des Be
richts zu prüfen sein. Es zeichnet 
sich bereits jetzt ab, daß sofort er
ste Maßnahmen auf das Problem 
der „Frühpensionierung“ konzen
triert werden müssen, weil die Ver
sorgungslaufzeit die Versorgungs
kosten entscheidend beeinflußt.

Erste Schritte in diese Richtung 
wurden schon in der letzten Legis
laturperiode angestrebt. Die Alters
grenze, nach der Beamte auf ihren 
Antrag hin in den vorzeitigen Ruhe
stand treten können, sollte vom 
vollendeten 62. auf das vollendete 
63. Lebensjahr angehoben werden. 
Darüber hinaus sollte dem Grund
satz „Rehabilitation vor Versor
gung“ dadurch stärker Rechnung 
getragen werden, daß ein Beamter 
zur Vermeidung seiner Versetzung 
in den Ruhestand wegen Dienstun
fähigkeit auch in eine andere Lauf
bahn versetzt werden kann. Die 
notwendigen Kenntnisse für die 
neue Aufgabe sollen hierbei dem

Beamten durch eine Umschulung, 
zu der er verpflichtet wäre, verm it
telt werden. Da dieser Gesetzent
wurf in den parlamentarischen 
Beratungen der letzten Legislatur
periode nicht weiterverfolgt wurde, 
werden diese Regelungen -  er
gänzt durch weitere Vorschläge -  
erneut zusammen mit der Umset
zung der im Bericht der Bundes
regierung zur Fortentwicklung des 
öffentlichen Dienstrechts vom 19. 
Juli 1994 angekündigten Maßnah
men in das Gesetzgebungsverfah
ren eingebracht.

Die Bundesrepublik Deutsch
land muß alle Kräfte konzentrieren, 
damit w ir die Zukunft unseres Ge
meinwesens sichern können. Wir 
brauchen eine funktionstüchtige 
öffentliche Verwaltung, die auch in 
Zeiten knapper Ressourcen die er
forderlichen öffentlichen Aufgaben 
zuverlässig, aber auch effektiv er
füllt. Die Dienstrechtsentwicklung 
in den letzten Jahren hat gezeigt, 
daß eine flexible Anpassung an 
neue Rahmenbedingungen und 
Anforderungen möglich ist. Dieser 
Weg muß weiter beschritten wer
den, um die Leistungsfähigkeit des 
öffentlichen Dienstes in Deutsch
land, in einem vereinten Europa, 
auch in Zukunft zu sichern und 
gemäß den aktuellen Anforderun
gen weiter zu entwickeln.

Heide Simonis

Reform des öffentlichen Dienstes: 
Wir müssen das Fließband abschaffen

A ls der berühmte Parkinson ge
wisse Gesetzmäßigkeiten des 

Bürokratismus formulierte, da 
stammten die schönsten Beispiele 
nicht aus der öffentlichen Verwal
tung, sondern sie spielten in der 
privaten Wirtschaft. Auch der Pä

dagogikprofessor Peter leitete das 
gleichnamige Prinzip, wonach je
der bis zur Stufe seiner Unfähigkeit 
befördert wird, vor allem aus Beob
achtungen in großen Unternehmen 
ab. Und doch denkt heute jeder an 
aufgeblähte Ämter und nicht an

geschäftigen Leerlauf in der Sie
mens-Hauptverwaltung, wenn das 
Stichwort Parkinson fällt. Mit dem 
Peter-Prinzip wird der unfähige 
Beamte in leitender Position asso
ziiert und nicht die Fehlbesetzung 
im Management von Bosch oder
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der Deutschen Bank. Dabei gibt es 
Bürokratismus nicht nur im Staats
dienst. Die sprichwörtliche Beam- 
ten-Mentalität, Kleinkariertheit, Ver
antwortungslosigkeit, Unwirtschaft
lichkeit und Schlamperei finden 
ihren Nährboden in Großorganisa
tionen aller Art. Wie gearbeitet wird, 
hängt von den Strukturen ab.

Viele Großunternehmen haben in 
den letzten Jahren ihre Strukturen 
erneuert. Sie haben die Organisati- 
ons-, Steuerungs- und Arbeitsfor
men verändert und dadurch die 
Kosten gesenkt und die Produkti
vität gesteigert. Das muß auch 
im öffentlichen Sektor geschehen, 
denn die öffentliche Verwaltung hat 
ebenfalls ein Kosten- und Produkti
vitätsproblem.

Der öffentliche Dienst muß fle
xibler arbeiten. Dafür sind flachere 
Hierarchien und beweglichere Or
ganisationen nötig. Aufgesplitterte 
Zuständigkeiten und eine forma
listische Geschäftsverteilung be
hindern eine optimale Nutzung der 
Personalressourcen und provozie
ren eine mehr an der Prozedur als 
am Ergebnis ausgerichete Arbeits
weise.

Mehr Flexibilität und 
Transparenz

Deshalb muß auch der öffentli
che Dienst einen ähnlichen Schritt 
vollziehen, wie ihn die Industrie mit 
dem Übergang von der Fließband- 
zur Gruppenarbeit getan hat. Die 
dringend erforderliche Reform des 
Dienstrechts muß endlich einen fle
xibleren Einsatz von Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern ermöglichen, 
seien sie beamtet oder tariflich an
gestellt, mit Führungs- oder Voll
zugsaufgaben betraut.

Der öffentliche Dienst braucht 
Kostentransparenz. Das überkom
mene Haushaltsrecht mit seiner ka- 
meralistischen Buchhaltung taugt 
kaum für eine effiziente Steuerung

des Mitteleinsatzes und spiegelt 
nicht die tatsächlichen Kosten w i
der. Wie ein modernes Unterneh
men braucht die Verwaltung des
halb eine Kosten- und Leistungs
rechnung. Nur so lassen sich Ra
tionalisierungspotentiale erkennen 
und ausschöpfen. Nur wenn man 
weiß, wie teuer etwas ist, läßt sich 
fundiert entscheiden, ob es auch 
billiger zu haben, ob es ersetzbar 
oder verzichtbar ist.

Eine moderne Verwaltung sollte 
solche Entscheidungen möglichst 
weit nach „unten“ auf die Ebene der 
Fachkompetenz delegieren, wie 
betriebswirtschaftliche Konzepte 
es vorsehen: Die (politische) Lei
tung setzt die Ziele, stellt ein Bud
get zur Verfügung und überwacht 
die Zielverwirklichung mit den M it
teln des Controlling. In Schleswig- 
Holstein w irtschaftet der Staats
forst seit Beginn dieses Jahres 
nach diesem Konzept. Hochschu
len experimentieren bei uns mit 
Globalhaushalten, die Kieler Staats
kanzlei bereitet die Budgetierung 
ihres Haushaltes zur Zeit vor.

Dezentrale Ressourcen- und Er
gebnisverantwortung versprechen 
-  nach allen Erfahrungen sowohl in 
der Privatwirtschaft als auch in 
Reformprojekten des öffentlichen 
Sektors -  mehr Qualität, mehr Effi
zienz, mehr Produktivität. Mittelbar 
steigt die Leistung zusätzlich durch 
höhere Motivation und Arbeitszu
friedenheit.

Eine derartige Organisation und 
Steuerung der öffentlichen Verwal
tung verlangt nach einem Personal
wesen, das seinen Namen verdient. 
Bei einer Neueinstellung wird aus
gerechnet, ob bzw. wann das 25. 
und das 40. Dienstjubiläum erreicht 
wird, damit Dankschreiben und 
Treueprämie rechtzeitig vorbereitet 
werden können. Aber w ichtiger 
wäre: Welche Erwartungen stellt 
der öffentliche Arbeitgeber mittel

fristig an den neuen Mitarbeiter? 
Was will der erreichen, und welche 
Perspektiven gibt es für ihn? Dar
über müßte kompetent gesprochen 
werden.

Wenn Mitarbeiterinnen und M it
arbeiter mehr Verantwortung über
nehmen sollen, dann wird es noch 
wichtiger, daß die richtige Person 
am richtigen Arbeitsplatz einge
setztw ird. Dafür sind eine systema
tische Personalplanung und eine 
weitsichtige Personalentwicklung 
nötig.

Die Personalauswahl -  gerade 
auch für Leitungspositionen -  muß 
professioneller und sorgfältiger 
werden. In der Belegschaft müssen 
Talente systematisch gesucht und 
gefördert werden. Die gängige Be
urteilung im öffentlichen Dienst 
versagt dabei, weil sie die eigent
lich den Toten bestimmte Devise 
„...nihil nisi bene“ zu undifferenziert 
positiven Ergebnissen pervertiert, 
weit über das Maß hinaus, das Ar
beitsrichter verlangen. Die Fortbil
dung muß intensiver werden, m o
derne Personalführungsmethoden 
müssen etabliert werden.

Dienstrecht modernisieren

Ein modernisiertes Dienstrecht 
muß Möglichkeiten eröffnen, per
sonelle Fehlentscheidungen rück
gängig zu machen, ohne daß das 
als Katastrophe empfunden wird. 
Ein Weg könnte sein, Leitungsfunk
tionen auf Zeit zu vergeben. Wer 
sich heute nach einer Beförderung 
in seiner neuen Funktion als Fehl
besetzung erweist, kann den Posten 
Jahre oder Jahrzehnte blockieren 
und die Arbeit ganzer Abteilungen 
lähmen oder paralysieren. Das wird 
sich kein Unternehmen leisten, und 
das darf sich auch die öffentliche 
Verwaltung nicht leisten.

Schließlich muß der öffentliche 
Dienst, wenn er denn auf Leistung, 
Motivation und Verantwortung setzt,

178 WIRTSCHAFTSDIENST 1995/IV



ZEITGESPRACH

beim Entgelt flexibler werden. In 
jedem gutgeführten Unternehmen 
g ib t es innerhalb eines bestimmten 
Rahmens Möglichkeiten, besonde
re Leistungen zu honorieren. Im 
öffentlichen Dienst fehlen solche 
flexiblen Instrumente. Die zweijähr
liche „Greisen-Zulage“ trifft die Ge
rechten und die Gottlosen gleicher
maßen. Nötig wäre ein System, das 
nach individueller Leistung der ei
nen früher und dem anderen später, 
dem einen mehr und der anderen 
weniger zubilligt.

Ohne eine gründliche Reform 
wird der öffentliche Dienst auf

Dauer unbezahlbar. Die Kosten las
sen sich nur eindämmen durch -  
selbstverständlich sozialverträgli
chen -  Stellenabbau, so hart das 
angesichts einer viel zu hohen Ar
beitslosigkeit auch sein mag, und 
durch Produktivitätssteigerung, so 
zäh die gewachsenen Strukturen 
auch sein mögen.

Wenn sich der öffentliche Dienst 
nicht wandelt, verliert er seine Ge
staltungsaufgabe in einer Gesell
schaft, die sich immer rascher wan
delt und gerade deshalb nicht auf 
einen effizienten Staat verzichten 
kann.

Wenn sich der öffentliche Dienst 
aber in dem skizzierten Sinne refor
miert, wenn er kostengünstig, effi
zient und kundenfreundlich arbei
tet, wenn er das Leistungsprinzip 
anwendet und seine Leistungen 
meßbar macht, wenn er attraktiv ist 
für qualifizierte Leute, wenn er offe
ner wird für Seiteneinsteiger aus 
der W irtschaft, dann schwindet der 
Verdruß über die Bürokraten, weil 
es Bürokratismus nicht mehr gibt.

In Schleswig-Holstein haben wir 
uns entschieden, diesen Weg zu 
gehen, und sind auch schon ein 
gutes Stück vorangekommen.

Werner Hagedorn

Das Reformkonzept des Deutschen Beamtenbundes

Wer heutzutage etwas auf sich 
hält, wer glaubt, fortschritt

lich und modern zu denken, kriti
siert den öffentlichen Dienst und 
hier insbesondere die Beamten. 
Nun könnte man sich damit trösten, 
daß es diese Kritik immer gegeben 
hat, seit es Beamte gibt. Die jüng
ste Diskussion -  gekennzeichnet 
durch Unkenntnis und Polemik -  
erreicht allerdings eine andere 
Qualität. Quer durch alle Parteien 
werden Forderungen nach Beam
tenabbau sowie Einschränkungen 
bei den Leistungen für Beamte ge
fordert, die Privatisierung öffentli
cher Leistungen ist nicht nur in aller 
Munde, sondern bereits weit fort
geschritten.

W ir beim Deutschen Beamten
bund sind seit langem der Mei
nung, daß der öffentliche Dienst re
form bedürftig ist. Wir haben dies 
seit Jahren in Gesprächen mit Poli
tikern aller Parteien betont und sind 
je tzt seit einigen Monaten dabei,

ein eigenes Konzept zu erarbeiten. 
Reform darf aber nicht bedeuten, 
daß -  wie es leider heute tagtäglich 
geschieht -  die Leistungen der Be
diensteten im öffentlichen Bereich 
diffamiert werden. Ohne jede Be
weisführung wird einfach behaup
tet, daß Beamte und auch Ange
stellte auf diesem Sektor nichts 
oder nur wenig leisten und nicht ef
fizient sind. Reform bedeutet auch 
nicht -  wie es offensichtlich vielen 
Politikern vorschwebt, um ihre lee
ren Kassen zu füllen - ,  sich auf die 
Schlagzeilen Personalabbau und 
Privatisierung zu beschränken.

Ein leistungsstarker öffentlicher 
Dienst ist kein gesellschaftlicher 
Luxus, sondern einer der wesent
lichen Faktoren, die den „W irt
schaftsstandort Deutschland“ aus
machen. Das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland ver
pflichtet den Staat unter anderem 
dazu, überall in unserem Land 
für gleiche Lebensbedingungen zu

sorgen, den Rechtsstaat also auch 
sozial auszugestalten. Die w irt
schaftliche und politische Stabilität 
unseres Landes ist sehr eng mit 
diesem Verfassungsgrundsatz ver
knüpft. Die Umsetzung dieses Ver
fassungsgrundsatzes bedeutet, daß 
der Staat über den engen hoheitli
chen Bereich hinaus Aufgaben der 
Daseinsvorsorge und Infrastruktur
sicherung verantworten und wahr
nehmen muß. Gerade in w irtschaft
lich schwierigen Zeiten gewähr
leistet dieser Grundsatz Kontinuität 
und Sicherheit. In diesem Zusam
menhang erweist sich auch die Ver
sprechung als Mogelpackung, daß 
die Ausgliederung öffentlicher Auf
gaben zu einer Kostenentlastung 
der Bürger führe: Leistungen -  wer 
immer sie auch erbringt -  müssen 
bezahlt werden. Gerade im kom
munalen Bereich hat es für viele ein 
böses Erwachen gegeben.

Läßt man die Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland Re
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vue passieren, so komme sicher
lich nicht nur ich zu dem Ergebnis, 
daß sich das Berufsbeamtentum 
beim Aufbau des Rechtsstaates, 
bei der Umsetzung der sozialen 
Marktw irtschaft und bei der Wie
derherstellung der Deutschen Ein
heit in hohem Maße bewährt hat 
und seinen Verfassungsauftrag voll
ständig erfüllt. Die Beamten garan
tieren, daß der Staat seine Aufga
ben verläßlich und flächendeckend 
erfüllt. Darüber hinaus ermöglicht 
die besondere Rechtsstellung der 
Beamten eine unabhängige und 
neutrale Erfüllung öffentlicher Auf
gaben; Prinzipien, die keineswegs 
antiquiert, sondern gerade für un
sere heutige Gesellschaft von un
schätzbarer Bedeutung sind.

Wer sich heute ernsthaft m it dem 
Thema Reform beschäftigen will, 
muß nach Ansicht des Deutschen 
Beamtenbundes (DBB) auch sol
che Gedankengänge einbeziehen 
und in den Überlegungen berück
sichtigen. Da von seiten der Politik 
seit Jahren statt eines Gesamtkon
zeptes immer nur Bruchstücke vor
gelegt werden, hat sich der DBB 
vor einigen Monaten entschlossen, 
ein eigenes Konzept vorzulegen.

„Verwaltung 2000“

Ziel des DBB-Reformkonzeptes 
„Verwaltung 2000“ , das gegenwär
tig erarbeitet wird, ist, in einer Ge
samtschau diejenigen Faktoren 
zusammenzufassen, die für die Lei
stungsfähigkeit einer Organisation 
von entscheidender Bedeutung 
sind. Dabei geht es vor allem um 
folgende Bereiche: Wo und in wel
chem Umfang muß es öffentliche 
Verwaltung geben? Konkret: Wel
che Aufgaben müssen aus gesamt
gesellschaftlicher Sicht -  nicht nur 
aus Kostengesichtspunkten -  in öf
fentlicher Hand bleiben. Wie muß 
sich die öffentliche Verwaltung or
ganisieren? Stichworte hier sind et
wa flache Hierarchien, mehr Ent

scheidungskompetenz für den ein
zelnen, dezentrale Budgetverant
wortung, nicht zuletzt auch die ver
schiedenen Formen öffentlichen 
Handelns. Wie müssen die Bedin
gungen für die Beschäftigten in 
dieser Verwaltung gestaltet sein? 
Hierzu gehört die funktionale Bedeu
tung des Berufsbeamtentums, die 
der DBB auch heute uneinge
schränkt bejaht, die Gestaltung des 
öffentlichen Dienstrechts -  dies ist 
ein gesonderter Punkt -  und nicht 
zuletzt die entsprechenden Anfor
derungen an eine moderne Perso
nalführung.

Der Deutsche Beamtenbund 
wird bei der Erstellung des Projek
tes wissenschaftlich unterstützt 
und beraten. An dem Projekt arbei
ten mit: Professor Eichhorn, Uni
versität Mannheim, für den Bereich 
der Verwaltungsorganisation, Pro
fessor Isensee, Universität Bonn, 
für den Bereich der Staatsaufga
benentwicklung, Professor Leche- 
ler, Freie Universität Berlin, zum 
Dienstrecht und Professor Meixner, 
Fachhochschule für öffentliche Ver
waltung in Köln, für den Bereich 
moderne Personalführungsinstru
mente.

Die Vorschläge zur Reform des 
Dienstrechts, mit dem Modell der 
Einstiegslaufbahn im Mittelpunkt, 
zeigen beispielhaft die Flexibilität 
und Leistungsorientierung in die
sem Bereich. Das öffentliche 
Dienstrecht, und hier insbesondere 
das Beamtenrecht, enthält eine 
Vielzahl bisher ungenutzter Gestal
tungsmöglichkeiten, mit denen so
wohl im Interesse des Dienstherrn 
und Bürgers wie auch im Interesse 
der einzelnen Beschäftigten die be
rufliche Mobilität vergrößert, die 
Anpassungsfähigkeit an sich wan
delnde Anforderungen verbessert, 
die Leistungsbezogenheit verstärkt 
und die Forderung nach lebenslan
ger Qualifizierung umgesetzt wer
den kann.

Der Deutsche Beamtenbund hat 
m it der Einstiegslaufbahn ein Re
formmodell entwickelt, das die in
dividuelle Leistung stärker zur Gel
tung bringt, das Ziel lebenslanger 
Qualifikation und Fortbildung sy
stemgerecht umsetzt und damit 
gleichzeitig personalwirtschaftli
chen Anforderungen mehr als bis
her Rechnung trägt. Die berufliche 
Entwicklung in der Einstiegslauf
bahn wird von vier zusammenwir
kenden Elementen geprägt:

□  den Einstiegsebenen, die durch 
Vor- und Ausbildung definiert wer
den: Der Einstieg wird durch die in 
Vor- und Ausbildung erworbenen 
Abschlüsse als erstem Leistungs
messungskriterium festgelegt; un
terschiedliche Ausbildungs- und 
Abschlußniveaus bleiben als Diffe
renzierungsmerkmal erhalten;

□  den Funktionsebenen, die die 
jeweiligen Aufgaben- und Verant
wortungsebenen bezeichnen: Das 
Aufrücken in den Funktionsebenen 
erfolgt durch Beförderung. Die Be
förderung ist -  ebenso wie der 
Wechsel von einer Fachrichtung in 
eine andere -  stets von einer Qua
lifizierung für die neue Funktion ab
hängig. Sie setzt darüber hinaus 
die Bewährung in einer Erpro
bungszeit voraus. Eine Beförde
rung ist nur dann vorgesehen, 
wenn tatsächlich eine neue, höhere 
Aufgaben- oder Verantwortungs
ebene übertragen wird;

□  den Leistungsstufen, die inner
halb einer Funktionsebene die indi
viduelle Leistung widerspiegeln: 
innerhalb jeder Funktionsebene 
werden Leistungsstufen eingeführt, 
die auf der Grundlage regelmäßiger 
Beurteilungen vergeben werden. 
Mit der Einführung dieser Lei
stungsstufen wird erstmals syste
matisch die Möglichkeit geschaf
fen, die persönliche Leistung zu 
honorieren, ohne -  wie es bisher bei 
einer Beförderung regelmäßig not
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wendig war -  den Dienstposten zu 
wechseln;

□  den Zeitstufen, die die wachsen
de Berufserfahrung berücksichti
gen.

Das Laufbahngruppenprinzip -  
nicht das Laufbahnprinzip -  wird 
bei der Einstiegslaufbahn aufgeho
ben. Welchen beruflichen Weg der 
einzelne Beschäftigte nimmt, ist 
weitgehend von der eigenen Ent
scheidung abhängig: Innerhalb des 
übertragenen Arbeitsbereichs, der 
Funktionsebene, ist ein Fortkom
men im Rahmen der Leistungsstu
fen möglich. Um hier eine echte Dif
ferenzierung sicherzustellen, wird 
für die Verteilung der Leistungsstu
fen ein Orientierungsrahmen vor
geschlagen. Wer bereit ist, sich 
darüber hinaus zusätzlich zu quali
fizieren, dem steht mit der Beförde
rung der Sprung in die nächste 
Funktionsebene offen; förmliche Lauf
bahnsperren bestehen nicht mehr.

Die Besetzung von Führungspo
sitionen auf allen Ebenen der öf
fentlichen Verwaltung hat sich aus
schließlich an den Kriterien von 
Eignung, Befähigung und fachli
cher Leistung zu orientieren. Bei 
der Auswahl nach Eignung, Befähi
gung und fachlicher Leistung ist -  
deutlich intensiver als dies gegen
wärtig der Fall ist -  nicht nur auf die 
reine Fachkompetenz abzustellen, 
sondern es ist auch die Fähigkeit 
zur Personalführung einzubezie
hen. Dieser Bereich ist in der Aus
bildung, vor allem aber auch in der 
späteren Fort- und Weiterbildung 
m it höherem Stellenwert zu verse
hen. Vor der Beförderung hat 
grundsätzlich eine Erprobung in 
der neuen Funktion zu erfolgen. 
Das gilt auch in Führungsfunktio
nen. Die Erprobung darf eine vorge
gebene Zeit nicht überschreiten. Im 
Gegensatz zur Einführung einer 
Erprobungszeit werden Führungs
positionen auf Zeit abgelehnt.

Neben dem Instrumentarium der

Einstiegslaufbahn sind ergänzende 
Leistungszulagen in besonderen 
Ausnahmefällen zu rechtfertigen. 
Dies bedeutet, daß alle Elemente, 
die dauerhaft das Berufs- oder 
Funktionsbild im konkreten Fall 
prägen, sich in den Funktionsebe
nen und Leistungsstufen nieder- 
schlagen. Ergänzende Zulagen sind 
in erster Linie da gerechtfertigt, wo 
es um die Berücksichtigung von 
besonderen Erschwernissen, be
sonderen Anforderungen oder be
sonderen Leistungen geht, die 
temporärer Natur sind.

Höhere Flexibilität

Sowohl aus beschäftigungspoli
tischen Gründen wie auch im Inter
esse der Verbesserung der Verein
barkeit von Familien- und Berufs
leben oder für persönliche Qualifi- 
kations- und Fortbildungszwecke 
spricht sich der DBB für eine stär
kere Flexibilisierung der Arbeitszeit 
aus. Dazu gehören variable Arbeits
zeit und Jahresarbeitszeit ebenso 
wie die Ausweitung der Teilzeitar
beit. Der Grundsatz der aufgaben
gerechten Personalausstattung ist 
zu wahren. Teilzeitbeschäftigung 
und Flexibilisierung sind nur auf 
freiwilliger Grundlage zulässig; eine 
obligatorische Reduzierung der Ar
beitszeit wird abgelehnt. Notwen
dig ist eine Verbesserung der Um
feldbedingungen: Hierzu gehören 
etwa teilzeitadäquate Fortbildungs
angebote, verstärkte Möglichkei
ten einer gleitenden Rückkehr in ei
ne Vollzeittätigkeit und zusätzliche 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten.

Zur Verbesserung der personel
len Flexibilität, etwa im Zusammen
hang mit der Neustrukturierung von 
Behörden, sind die Instrumentarien 
für einen horizontalen Laufbahn
wechsel auszubauen. Die Pflicht 
zur ständigen Fortbildung gehört 
ebenso wie der Grundsatz der vol
len Hingabe an den Beruf zu den 
Wesensmerkmalen des Beamten

rechts. Die Verwendung in einer 
gleichwertigen Laufbahn ist des
halb, nach entsprechender Fortbil
dung, verstärkt in die Personalpla
nung einzubeziehen. Darüber hin
aus sind die Rahmenbedingungen 
für einen „echten“ Wechsel in eine 
andere Laufbahn zu verbessern.

Die hohe Funktionsfähigkeit des 
Beamtenverhältnisses zeichnet sich 
unter anderem durch das Streikver
bot aus. Ebenso wie der DBB sich 
zu diesem Wesensbestandteil des 
Dienstverhältnisses bekennt, for
dern w ir als Gegenstück eine sy
stemgerechte und wirksame Inter
essenvertretung. Als funktionales 
Gegenstück zu den Handlungsin
strumenten der Tarifpartner ist im 
Beamtenbereich kraft Gesetzes 
das spezielle Beteiligungsverfah
ren vorgesehen. Der DBB erwartet, 
daß dieses Instrument auch in der 
Praxis seiner Bedeutung entspre
chend angewandt wird. Das Instru
mentarium ist weiterhin fortzuent
wickeln. Hierzu gehört insbesondere 
ein den verfassungsrechtlichen Vor
gaben angepaßtes Beteiligungs
recht der Spitzenorganisation bei 
allen die Beamten und Versor
gungsempfängerbetreffenden Fra
gen in den jeweils zuständigen par
lamentarischen Ausschüssen.

Ich gehe davon aus, daß unser 
Konzept bis Mitte des Jahres fertig
gestellt sein wird. Der DBB legt mit 
diesem Konzept ein Angebot für ei
ne echte Reform des öffentlichen 
Dienstes auf den Tisch. Ich hoffe 
sehr, daß dieses Angebot von poli
tischer Seite ernsthaft angenom
men wird, die sich bisher im we
sentlichen dadurch ausgezeichnet 
hat, daß aufgezeigt wurde, was an
geblich nicht geht. Nur wenn wir 
unvoreingenommen Argumente aus- 
tauschen und diskutieren, wird am 
Ende ein tragfähiges Konzept für 
den öffentlichen Dienst, für seine 
Beschäftigten und für unsere Bür
ger vorliegen.
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Herbert Mai

Die Reform des öffentlichen Dienstes als Prozeß

Unter dem Druck enormer Haus
haltsdefizite und fehlender Hand- 

lung der Politik und der Arbeitgeber 
wird vielerorts unter Reform des öf
fentlichen Dienstes nur Personal
abbau, Privatisierung, Umgründun
gen und Reduzierung öffentlicher 
Dienstleistungen verstanden und 
einem „schlanken Staat“ das Wort 
geredet. W ir brauchen aber nicht 
weniger Staat, sondern einen 
Staat, der Bürger und Beschäftigte 
an seinen Entscheidungen beteiligt, 
der wirtschaftlich effizienter han
delt und der in der Lage ist, die 
wachsenden sozialen, ökologischen, 
ökonomischen und kulturellen Fol
gen des Produktionsprozesses für 
die Gesamtgesellschaft auszuglei
chen.

Notwendig sind qualitativ besse
re öffentliche Dienstleistungen, d.h. 
auch mehr und nicht weniger 
Dienstleistungsangebote, z. B. ein 
Kindergartenplatz für jedes Kind ab 

1.1 .1996 ,  eine ökologisch abge
sicherte Ver- und Entsorgung, Aus
gestaltungen der ambulanten Pfle
ge (Pflegeversicherung) und an
deres. Es geht also um weit mehr 
als um Einkommens- und Haus
haltsfragen. Es geht um eine zu
kunftsweisende Entwicklung in gro
ßen lebenswichtigen gesellschaftli

chen Bereichen (Umwelt, Gesund
heit, Sicherheit, Familienschutz, Al
terssicherung und verschiedenes 
anderes), in denen zuallererst Fach
kräfte arbeiten, Menschen, die 
anderen Menschen gegenüber 
handeln und öffentliche Dienst
leistungen erbringen.

Die zunehmende Spaltung der 
Gesellschaft kann man nicht mit 
mehr Markt, sondern nur durch

mehr Sozialstaat überwinden. Aber 
w ir brauchen den Staat modern 
und effizient, attraktiv und konkur
renzfähig.

Strukturelle Reformen des öf
fentlichen Dienstes sind überfällig. 
Seit Jahren hat die ÖTV auf diesen 
deutlichen Reformbedarf mit zu
kunftsträchtigen Alternativen und 
Modellen hingewiesen. Grundle
gende Veränderungen stellen uns 
vor neue Herausforderungen: Zu 
nennen sind der umfassende ge
sellschaftliche Wertewandel, die 
anhaltende Individualisierungsten
denz, die zunehmenden Ansprüche 
von Mitarbeitern an Arbeitsattrakti
vität und -Zufriedenheit. Das Selbst
verständnis der Bürgerinnen und 
Bürger hat sich vom Antragsteller 
zum selbstbewußten Kunden hin 
entwickelt. Beschäftigte wünschen 
immer öfter mehr Zeitsouveränität 
und eine stärker selbstbestimmte 
Arbeit. Durch die gesellschaftlichen 

Reformbewegungen sind Auffas
sungen von „natürlichen Unter
schieden“ im Arbeitsleben endgül
tig einer Sicht kulturgeprägter 
Benachteiligungen (z.B. Frauen in 
Führungspositionen) gewichen; die 
weitere Angleichung des Ost- 
West-Standards in den Sozial- und 
Entgeltsystemen steht an.

Vor diesem komplexen Hinter
grund scheint es manchmal ana
chronistisch, wenn auf der einen 
Seite die Reformwilligen und auf 
der anderen Seite die unbewegli
chen Traditionalisten lokalisiert wer
den. Doch der Wandel ist zu in
tensiv und die Themen sind zu 
bedeutsam, um solche einfachen 
Polarisierungen fortzusetzen. Die 
Reformnotwendigkeit, die Details

in den unterschiedlichen Bereichen, 
stellen sich vielmehr als höchst an
spruchsvolle Anforderungen dar, 
bis hin zur Neudefinition gesell
schaftlicher und gewerkschaftlicher 
Aufgaben.

Schon seit den 80er Jahren hat 
die ÖTV mit dem Projekt „Zukunft 
durch Öffentliche Dienste“ (ZÖD) 
umfassend Veränderungs- und Mo
dernisierungsthemen aufgegriffen 
und vielfältige Vorschläge unter
breitet. Doch erst die Haushaltskri
se und der finanzielle Druck haben 
bei den Arbeitgebern zu der Ein
sicht geführt, daß sich nun etwas 
bewegen muß. Doch manches, was 
als Reform oder Modernisierung 
etikettiert wird, läßt sich bei ge
nauerem Hinsehen kaum als Re
form erkennen.

W ir haben im Prozeß und in den 
Auseinandersetzungen mit den 
konkreten ZÖD-Projekten die Er
fahrung gemacht, daß auch w ir als 

Gewerkschaft vor neuen Heraus
forderungen stehen. Aus diesen Er
fahrungen heraus möchte ich zwei 
gewerkschaftliche Grundpositionen 
beschreiben, die uns Leitaufgaben 
für den weiteren Reformprozeß 
sind: soziale Sicherung, Gewährlei
stung infrastruktureller und qualita
tiver Standards und umfassende 
Interessenvertretungen sowie zu
kunftsorientierte Gestaltungsbetei
ligung und Organisationsentwick
lungsförderung öffentlicher Dienste.

Hierbei sind drei Aspekte von 
besonderer Bedeutung:

□  Im öffentlichen Dienst kann ein 
Reformprozeß nicht gelingen, wenn 
Top-down-Strategien, d.h. das 
Durchstellen von Sollvorgaben und
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Neustrukturierungen von oben nach 
unten, gegenüber den Beschäftig
ten praktiziert werden. Die Moderni
sierung des öffentlichen Dienstes 
liegt also auch im Interesse der Be
schäftigten. Ziel muß es sein, über
kommene hierarchische Strukturen 
abzubauen und Entscheidungs
kompetenzen sachgerecht zuzu
ordnen. Esgilt, das Verantwortungs
bewußtsein der Beschäftigten zu 
stärken und ihre Möglichkeiten zur 
Selbstgestaltung der Arbeit zu för
dern. Qualität und Motivation sind 
entscheidende Wettbewerbsvortei
le. Eine solche Reform kann nur mit 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern gelingen und nicht gegen 
sie. Die Beschäftigten des öffentli
chen Dienstes fürchten sich nicht 
vor Effizienz- und Qualitätsmanage
ment. Die aktuellen Reformen sind 
nur aussichtsreich als umfassender 
Organisationsentwicklungsprozeß-  
unter Beteiligung möglichst aller, 
auch einschließlich der Nutzer öf
fentlicher Dienste. Alle müssen hier 
umdenken und dazulernen. Die Zeit 
der einsamen Privatisierungsent
scheidungen mit oft unabsehbaren 
Kostenfolgen sollte endgültig der 
Vergangenheit angehören.

□  Reformpositionen der ÖTV zur 
Beteiligung, zur Willensbildung von 
unten nach oben, sind nicht zuletzt 
beim außerordentlichen Gewerk
schaftstag in Bremen beschlossen 
worden. Beschäftigte im Bereich 
der Kindertagesstätten, im Verwal
tungsbereich oder im regionalen 
Sozialdienst der Kommunen haben 
ein umfangreiches und fundiertes 
Fach-, Organisations- und Detail
w issen und langjährige Erfahrung, 
ohne deren Einbeziehung tiefgrei
fende, strukturelle Wandlungspro
zesse undenkbar sind.

□  Unabdingbar notwendig ist auf 
allen Ebenen die Beteiligung der 
Beschäftigten, der Betriebs- und 
Personalräte sowie der zuständi
gen Gewerkschaft. Eine solche

Beteiligung haben w ir in zahlrei
chen Umstrukturierungsprozessen 
in Kommunen, Landkreisen und im 
Gesundheitsbereich angeboten. Sie 
findet statt, und unsere Kooperati
onsbereitschaft gilt gegenüber auf
geschlossenen Arbeitgebern wei
terhin. Die Mitwirkung der ge
wählten Interessenvertretungen er
weist sich als um so unentbehrli
cher, je differenzierter die Reform
vorhaben sich darstellen und da
durch nicht zuletzt Beratungskom
petenz gefordert ist.

Reformentwicklungen
In jüngster Zeit hat sich -  durch 

kreative Mitwirkung von Beschäf
tigten, Betriebs- und Personalräten 
und ÖTV -  viel verändert. Hinwei
sen möchte ich z.B . auf die Re
formentwicklungen im Main-Kin- 
zig-Kreis in Hessen. Hier wurde 
exemplarisch vereinbart, daß um
fassende Beteiligung eine wesent
liche Voraussetzung von Reformen 
im öffentlichen Dienst ist. So heißt 
es dort zum Beispiel:

„Beide Seiten stimmen darin 
überein, daß dieser Organisations
entwicklungsprozeß als ein partizi- 
pativer Prozeß angelegt werden 
soll. Dies heißt: Es wird in jedem 
Prozeßabschnitt von beiden Seiten 
zu prüfen sein, ob alle Möglichkei
ten der Beteiligung der Beschäftig
ten über die personalvertretungs
rechtlichen Möglichkeiten hinaus 
wahrgenommen worden sind. Dar
über hinaus muß geprüft werden, 
ob in diesem Prozeß eine im Rah
men der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben mögliche Öffnung zum 
Bürger zur Anwendung kommt. 
Das Ziel dieses Organisationsent
wicklungsprozesses ist, eine Dienst
leistungsqualität zu entwickeln, die 
in hohem Maße durch die Partizipa
tion der Mitarbeiter und der Bürger 
bestimmt w ird.“

Bei Bürgerläden, Bürgerbüros 
und Bürgerämtern, von denen von 
Tag zu Tag mehr entstehen, wird

deutlich, daß durch die Bündelung 
von Leistungen und die Verkürzung 
von Behördenwegen Bürgernähe 
und Kundenfreundlichkeit nichts 
Utopisches an sich haben.

Die Reform der Kommunalver
waltungen wird unvermindert wei
tergeführt, zum Teil begleitet von 
kontroversen und konfliktbelade
nen Diskussionen. Anfangs gab die 
Stadt Tilburg einen wichtigen An
stoß, heute werden vielfältige Re
formansätze oft unter dem Konzept 
„Neues Steuerungsmodell“ zu
sammengefaßt. Ziel ist hier unter 
anderem eine neue Balance zwi
schen dezentraler Selbst- und zen
traler Gesamtsteuerung, Stärkung 
von Bereichsbudgetierung, dezen
trale Finanzhaushaltungs- und Er
gebnisverantwortung und anderes. 
Auch hier steckt der Teufel im De
tail, und manche überschießenden 
Reformideen treffen hier auf be
rechtigten oder verständlichen W i
derstand der Beteiligten. Manche 
Hierarchieebenen sind von Neu
strukturierungen stärker betroffen 
als andere.

Bereits bei dem oben erwähnten 
M ain-K inzig-K reis-R eform projekt 
war die Gewerkschaft ÖTV rechts
verbindliche Partnerin des Koope
rationsvertrages mit dem Land
kreis. Inzwischen g ibt es zahlreiche 
weitere Reformvereinbarungen, 
auch auf Landesebene, wie in Hes
sen, Niedersachsen und Berlin. 
Hier werden Modellstandards für 
Konsolidierung und Reform ver
bindlich geregelt. Klärungsbedürf
tig sind wichtige Fragen bei der 
Neustrukturierung von Aufgaben 
und Bewertungssystemen: Wie
sind Produkte und Leistungen, z.B. 
bei psychosozialen Beratungsdien
sten, meßbar? Oder, wie wird 
gewährleistet, daß Privatisierungs
entscheidungen demokratisch über
prüft werden und nicht aus Not die 
profitablen Bereiche veräußert wer
den? Es liegt nicht im Interesse der
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ÖTV, daß es öffentliche Dienste er
ster und zweiter Klasse gibt! Fer
ner: Wir haben mehrfach betont, 
daß der öffentliche Dienst vor allem 
mit seiner vielfältigen Kompetenz, 
auch im internationalen Vergleich, 
als besonderer Standortfaktor an
zusehen ist. Ziel ist daher ein ö f
fentlicher Dienst, der modern gelei
tet und sich selbst regulierend eher 
kostengünstiger und besser arbei
tet und wirtschaftet als ein privati
siertes Unternehmen.

Die ÖTV ist die Organisation, in 
der Erfahrungen und Kompetenzen 
für diese Aufgabe gebündelt vor
handen sind. Gerade deshalb se
hen wir diesen Standortstatus ge
fährdet durch Überlastung der 
Kommunen mit übergreifenden 
und neuen Aufgaben, durch hasti
ge Privatisierungen, durch Tarifbe
nachteiligungen, aber auch wenn 
durch undifferenzierte, flächen
deckende Mittelkürzungen die 
Kompetenzen der M itarbeiter be
einträchtigt werden. So z.B.:

□  Die akute Verschlechterung der

Ausbildungssituation im öffentli
chen Dienst ist alarmierend! Erste 
kleine Anstrengungen (eine 10%- 
Zusatzquote bei den Ausbildungs
plätzen) sind noch lange nicht ge
nug, um qualifizierten Nachwuchs 
und damit die Zukunft zu sichern.

□  Im Bereich Weiterbildung, Fort
bildung etc. sind zum Teil bedenkli
che Mitteleinsparungen festzustel
len. Ich empfehle hier dringend ein 
kontrazyklisches Haushalten, wie 
es einige Betriebe, Kommunen und 
Länder praktizieren und wie es in 
den meisten Kooperationsverträ
gen festgeschrieben ist. Dies gilt 
um so mehr, als tiefgreifende Re
formschritte zum Teil völlig neue 
Anforderungen an Mitarbeiter, de
ren Eigenständigkeit und Manage
mentfähigkeiten stellen, wenn ich 
einmal den weiten Begriff nehme, 
der jedem Mitarbeiter Manage
mentaufgaben, d.h. auch Selbst
regulierung und fachliche Verant
wortung, zuweist. Der Wandel 
selbst, als umfassender Personal-, 
Team- und Organisationsentwick

lungsprozeß, stellt zusätzliche An
forderungen an alle Beteiligten. En
gagement und Motivation dürfen 
nicht beeinträchtigt, sondern müs
sen gefördert werden. Der Abbau 
von Hierarchien wertet andere 
Funktionen auch qualitativ auf.

Der öffentliche Dienst ist ein 
Kernelement des entwickelten So
zialstaates. Er ist ein besonderer 
Standortfaktor der Bundesrepublik 
Deutschland. M it der großen Re
form muß zugleich die Sicherung 
der Daseinsvorsorge in zeitge
mäßer Form gewährleistet bleiben. 
Privatisierung ist kein Allheilmittel. 
Beide Hauptbeteiligten innerhalb 
dieses Prozesses -  Bürger und Be
schäftigte -  haben ein berechtigtes 
elementares Interesse daran, daß 
aus diesen Reformen nicht nur ma
gere Dienste, d.h. demotiviertes 
Fachpersonal, deutlich weniger 
Arbeitsplätze und geschlossene 
Schalter übrigbleiben. Dazu sind 
uns diese Republik, der öffentliche 
Dienst und dieser Reformprozeß zu 
schade und zu kostbar.

Joachim Mitschke

Privatisierung und Effizienzsteigerung im öffentlichen Dienst

Die Notwendigkeit, den staatli
chen Aufgabenbestand zu re

vidieren, läßt sich politisch und öko
nomisch begründen. Übersteigerte 
Erwartungen einer Anspruchsge
sellschaft an die Staatsfürsorge und 
die Furcht vor Wählerverlusten ha
ben Regierungen und Parlamente 
dazu veranlaßt, öffentliche Einrich
tungen immer mehr auszuweiten. 
Kleingruppeninteressen werden un
verfroren zu Gemeinwohlanliegen 
erklärt und im Schutzraum staatli
cher Verwaltung und staatlicher Be
triebe verfolgt.

Der Ablehnung von Obrigkeit aus

demokratischem Grundverständ
nis läuft eine gesellschaftliche Ten
denz entgegen, den Staat für die 
Regelung alle r Lebensbereiche zu
ständig, für alle Lebensrisiken ver
antwortlich und für alle Unbill haft
bar zu machen. Auf diese Weise 
wird das Gemeinwesen als Güter
produzent, Verteilungsinstanz, So
zialpatriarch, Kontrolleur, Schieds
richter, vor allem aber als Financier 
allzuständig. Da Deutsche anders 
als etwa Angelsachsen wenig Ver
trauen in Selbstregulative setzen, 
ergießt sich über Behörden, Ämter 
und öffentliche Unternehmen eine

Flut von Gesetzen, Verordnungen, 
Erlassen, Richtlinien und Satzun
gen.

Nicht zuletzt deshalb wuchs in 
den letzten vier Jahrzehnten die 
Zahl der Staatsdiener in den alten 
Bundesländern fünfmal so schnell 
wie die Wohnbevölkerung. Die 
Personalausgaben der öffentlichen 
Haushalte stiegen dort im letzten 
Jahrzehnt inflationsbereinigt um rund 
ein Drittel. Die über den Staatssek
to r laufenden Ausgabenströme er
reichen heute mehr als die Hälfte 
des Bruttosozialprodukts1, und al
lein die Gebietskörperschaften tref
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fen die Verfügung über ein Viertel 
der gesamtwirtschaftlichen Güter
erzeugung2.

Es liegt auf der Hand, in welcher 
Größenordnung die Einbußen an 
Güterversorgung zu veranschlagen 
sind, wenn über solch gewaltiges 
Ausgabevolumen nur mit starken 
Einschränkungen effizient und ko
stensparend disponiert wird, wie 
dies einschlägige Untersuchungen 
und Rechnungshofberichte zwei
felsfrei belegen. Empirische Befun
de beziffern etwa die Effizienzdefi
zite der staatlichen gegenüber einer 
vergleichbaren privatwirtschaftlichen 
Güter- und Dienstleistungserzeu
gung je nach Aktivitätsbereich zw i
schen 5% und 5100%. 1993 hätte 
jedes Prozent Effizienzsteigerung 
der über den Staatssektor laufen
den Ausgaben etwa 17 Mrd. DM 
gebracht. War die so allen Gebiets
körperschaften entgehende Fi
nanzmasse vor der deutschen Eini
gung vielleicht noch ein 
verschmerzbares Ärgernis, so ist 
die Mittelvergeudung angesichts 
der Sanierungserfordernisse in den 
neuen Bundesländern und der öf
fentlichen Schuldenentwicklung un
verantwortlich.

Kommunale Aufgaben

Mindestens ebenso bedeutsam 
sind Überlegungen zur Regierbar- 
keiturbaner Ballungsräume. Befas
sen sich Parlamente und Regierun
gen von Bund und Ländern vor
rangig mit originär kollektiven und 
hoheitlichen, also politischen Füh
rungsaufgaben, so ist Städten und 
Gemeinden mit der Leitung und 
Beaufsichtigung einer Vielzahl kom
munaler W irtschaftsbetriebe und 
Quasiämter eine Aufgabenfülle zu
gewachsen, die insbesondere bei 
begrenzter Finanzautonomie die Ver
nachlässigung der ureigensten po

' Allgemeine Staatsquote.

2 Eine der speziellen Staatsquoten.

litischen Kommunalaufgaben zur 
Folge hat. Bürgermeister und Kom
munalparlamente müssen Sach- 
kompetenz, Zeit und Finanzmittel 
auf Entwicklungsplanung, Ge- 
werbeansiedlung, Stadtteilsanie
rung oder Jugendhilfe konzentrie
ren können, anstatt Satzungen von 
Sparkassen und Badeanstalten 
oder die Organisation der Fried
hofsgärtnerei zu beraten.

Es gibt internationale Beispiele 
großstädtischer Ballungsräume, wo 
der Mangel einer auf hoheitliche 
Belange konzentrierten und straf
fen Führungs- und Verwaltungs
struktur das Gedeihen und Überle
ben des kommunalen Gemein
wesens ernsthaft gefährdet. Das 
Konzentrationserfordernis öffent
licher Führungsaufgaben findet 
seine privatwirtschaftliche Bestä
tigung in der Beobachtung, daß 
stark diversifizierte Konzerne im
mer häufiger dazu übergehen, die 
Konzernführung in einer eigenen 
Holdinggesellschaft organisato
risch zusammenzufassen.

Eine neue Aufgabenstruktur

Die exemplarische Aufzählung 
einiger unstrittig hoheitlicher Auf
gabenfelder beschreibt noch keine 
öffentliche Aufgabenstruktur, sind 
doch gerade die Grenzziehung und 
ihre Kriterien von entscheidender 
Bedeutung.

Die aus politischen, staatsphilo
sophischen Wertvorstellungen ab
geleitete Notwendigkeit, gewisse 
Güter und Dienste öffentlich zu fi
nanzieren, begründet zunächst kei
ne Notwendigkeit, sie auch durch 
öffentlich-rechtliche Einrichtungen 
herzustellen und zu verteilen. Es ist 
wederdenknotwendig noch durch
weg wirtschaftlich zweckmäßig, 
daß die Funktionen des Herstel
lens, Verteilens und Finanzierens 
von Leistungen organisatorisch und 
rechtlich in einer Hand liegen. So 
läßt sich denn auch in der Privat-

v

Wirtschaft häufig beobachten, daß 
bestimmte mit der Erstellung von 
Leistungen verbundene Teilfunktio
nen in organisatorisch und recht
lich eigenständige Finanzierungs-, 
Entwickiungs-, Anlage-, Betriebs
und Vertriebsgesellschaften ausge
lagert werden. Entsprechend diffe
renziert ist die Privatisierung bisher 
öffentlich wahrgenommener Auf
gaben zu sehen.

Staatsrechtslehre und Staats
wirtschaftslehre haben sich bisher 
vergeblich bemüht, in die historisch 
gewachsenen, national unter
schiedlichen Auffassungen System 
zu bringen, die Erzeugung welcher 
Güter und Dienste der Staat als 
Hoheitsträger selbst übernehmen 
muß oder soll und in welchen Be
reichen er die Güterversorgung ge
trost der Privatwirtschaft überant
worten kann. Eine nach Art. 33 Abs. 
4 GG verfassungskonforme Ab
grenzung staatlicher Erzeugung 
vorbehaltener Hoheitsgüter könnte 
man über folgende Merkmale vor
nehmen:

□  Typischerweise umschließen Ho
heitsgüter immaterielle Werte und 
Qualitäten wie etwa Unparteilich
keit der Verwaltungsakte, sind also 
einer Geldbewertung nicht zugäng
lich. Damit fehlt es bereits an einer 
ersten Voraussetzung, die Produk
tion privatwirtschaftlich zu organi
sieren.

□  Von der Inanspruchnahme der 
anzubietenden Produktionsleistung 
kann aus Verfassungsgründen, ins
besondere nach dem Gleichheits
satz des Artikels 3 GG, niemand 
ausgeschlossen werden. Häufig ist 
außerdem die Inanspruchnahme 
der Produktionsleistung individuell 
nicht zurechenbar. Ein privater An
bieter könnte also die Produktions
erträge nicht internalisieren.

□  Hoheitsgüter können oft, freilich 
nicht immer, ohne Mehrkosten zu
sätzlich genutzt werden. Es läßt 
sich zusätzlicher Nutzen ohne be
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sonderes Entgelt stiften. Die von 
der privaten Unternehmung aus 
Gewinnstreben geforderte Entgelt
lichkeit aber würde die Mehrnut
zung einschränken.

□  Der private Anbieter achtet auf 
die Qualität seiner Erzeugnisse, so
lange der Markt ihm diese vergütet. 
Ist die Qualität einer Leistung, etwa 
die Rechtmäßigkeit und Unpartei
lichkeit der Bauaufsicht oder der 
Steuererhebung, für den Empfän
ger schwer oder erst sehr spät er
kennbar, möglicherweise im Einzel
fall sogar unerwünscht, so wird er 
dafür nicht zahlen und einen priva
ten Produzenten veranlassen, die 
Erzeugnisqualität zu mindern. Weil 
der Qualitätsverlust möglicherwei
se für den einzelnen, nicht aber für 
die Gesamtheit der Produktions
adressaten tragbar und wünschbar 
ist, müßte der Staat durch ord
nungspolitische Auflagen für die 
Qualität der entsprechenden pri
vatwirtschaftlichen Produkte Sorge 
tragen. Die staatliche Kontrolle die
ser Auflagen würde wegen des ent
gegengerichteten privatwirtschaft
lichen Gewinnstrebens kostspie
liger, als wenn der Staat die 
Leistungserstellung selbst über
nimmt, sie also in der Behörde einer 
Einrichtung überträgt, bei der öko
nomische Handlungsnormen nicht 
Organisationsziel, sondern Neben
bedingung der Organisation sind.

Für alle anderen Güter und Dien
ste, die solche Merkmale nicht auf
weisen, besteht keine Notwendig
keit, sie durch öffentliche Ver
waltungen und öffentliche Unter
nehmen anzubieten. Dies heißt frei
lich nicht, daß der Staat auf alle 
Kontrollen der Privatunternehmen 
zugewiesenen Produktion schlecht
hin verzichtet.

Ich habe an anderer Stelle im 
einzelnen belegt, daß die m it ö f
fentlichen Unternehmen und Re
giebetrieben verfolgten Wettbe

werbs-, Wachstums- und sozial
politischen Ziele ebenso wie die fis
kalischen Zwecke effizienter und 
sparsamer über gebräuchliche In
strumente der Ordnungs-, Finanz- 
und Geldpolitik erreicht werden 
können3: Der Wettbewerb wird 
durch Kartell- und Steuerprivilegien 
öffentlicher Unternehmen eher ein
geschränkt, privatwirtschaftliche In
vestitionen erzielen höhere Wachs
tumsraten, für fiskalische Zwecke 
gibt es Steuern, Gebühren und 
Finanzausgleich. Und schließlich 
kommt Sozialpolitik über öffentli
che Unternehmen wie im Woh
nungsbau und Nahverkehr deshalb 
wesentlich teurer als persönliche 
Transfers an Bedürftige, weil ob
jektbezogene Sozialpolitik regel
mäßig auch falsche Adressaten be
günstigt. Eindrucksvoll illustriert 
dies etwa die Fehlbelegungsabga
be im sozialen Wohnungsbau.

Eine neue Führungsstrategie

Die Privatisierung nichthoheitli
cher Gütererzeugung und -Versor
gung reduziert die Aufgaben der 
Eingriffs- und Leistungsverwaltung, 
berührt aber zunächst nicht die 
Struktur ihrer Führungsstrategie.

Vorherrschend ist bis heute ein 
Lenkungsprinzip, das die Erfüllung 
des Organisationsziels durch zen
trale Vorgabe expliziter Verhaltens
normen für die Organisationsmit
glieder zu erreichen trachtet. Die 
Koordination von Organisationsziel 
und eigenständigen Handlungszie
len der Bediensteten wird idealty
pisch über Belohnungen und Sank
tionen herbeigeführt, die auf der 
Beachtung oder Verletzung des 
durch Richtlinien, Erlasse und

3J. M i t s c h k e :  Wirtschaftliches Staatsma
nagement. Anmerkungen zur Organisation, 
Rechnungslegung und Wirtschaftskontrolle 
staatlicher Einrichtungen, in: Frankfurter 
Institut für wirtschaftspolitische Forschung 
und Kronberger Kreis (Hrsg): Schriften zur 
Ordnungspolitik, Bd. 3, Baden-Baden 1990, 
S .31-61.

Dienstanweisungen im Detail vor
geschriebenen Entscheidungsver
haltens basieren.

Trotz einer dem Behördenaufbau 
ähnlichen, hierarchischen Organi
sationsstruktur lenkt hingegen das 
Privatunternehmen den Produk
tionsprozeß vorrangig über Zielvor
gaben, die an die Stelle von festen 
und expliziten Verrichtungs- und 
Entscheidungsregeln treten oder 
diese zumindest ergänzen: Mana
gement by objectives. Die private 
Unternehmensorganisation steuert 
also anders als die Bürokratie über 
implizite Verhaltensregeln, die sich 
aus dem vorgegebenen Ziel oder 
Subziel ableiten.

Das rechtsstaatliche Gebot, für 
einheitliche Rechtsanwendung zu 
sorgen und die Qualität der Rechts
anwendung unabhängig und unbe
stechlich zu kontrollieren, bedingt 
für Behörden und Ämter eine büro
kratische Grundorganisation. Dem 
steht indes nicht entgegen, daß die 
hierarchisch formulierten und über
wachten Leistungsziele der öffent
lichen Verwaltung im Interesse von 
Effizienz und Kostenwirtschaftlich
keit ergebnis- und nicht tätigkeits
orientiert angesteuert werden.

Leistungsmängeln begegnen Be
hörden mit einer stereotypen Maß
nahme: Die Dienstvorschriften wer
den verschärft, die Organisations-, 
Aufsichts- und Rechnungskontrol
len ausgeweitet. Der Staat verharrt 
hartnäckig in dem Irrtum, daß eine 
Organisation, in der anreizstiftende 
Vorkehrungen die Eigeninteressen 
der Funktionsträger nicht auf die 
Effizienzziele der Organisation aus- 
richten, allein über das Instrument 
der Kontrolle an diese Ziele heran
geführt werden kann.

Sicher ist nur, daß der Kon- 
trollaufwand steigt. Es werden 
Symptome behandelt, ohne die Ur
sachen zu beseitigen. Die Einfüh
rung ergebnisbezogener privatw irt
schaftlicher Methoden der Produk
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tions- und Leistungslenkung in die 
öffentliche Verwaltung verspricht 
deshalb nur dann Fortschritte, 
wenn Leistungserfolge wie im Pri
vatunternehmen auch hinreichend 
belohnt werden und Mißerfolge mit 
Sanktionen bedroht sind. Oder in 
der Denkweise der Regelungstheo
rie: Der in einem geeigneten Rech
nungswesen gemessene Leistungs
erfolg als Prozeßergebnisgröße ist 
über Soll-Ist-Vergleich mit dem Be- 
soldungs- und Beförderungswe
sen als Stellgröße rückzukoppeln. 
Dies erfordert ein integratives Or
ganisationskonzept.

Die zu empfehlende Umorientie
rung des strategischen Verwal
tungsmanagements will ich in zwei 
Schlagworten zusammenfassen:

□  Ergebnisorientierte statt tä tig
keitsorientierte Lenkung der Lei
stungserstellung;

□  Systemimmanente statt oktroy
ierte Effizienz und Kostenwirt
schaftlichkeit.

Unternehmerische
Führungsinstrumente

Auch bei privatwirtschaftlichen 
Konzernen und Großunternehmen 
besteht das bürokratietypische Ri
siko, daß die Produktivitätsgewin
ne einer tiefgestaffelten Arbeitstei
lung ganz oder teilweise über die 
Kosten der Informationsverarbei
tung und Koordination der hierar
chischen Instanzen verlorenzuge
hen drohen. Im Unterschied zu 
Behörden reagieren freilich Privat
unternehmen auf diese Gefahr, in
dem sie die Abstimmung zwischen 
den fach- und ressortorientierten 
Betriebsteilen durch Einrichtung auf
gabenbezogener Verantwortungs
bereiche straffen, also Matrixorga
nisation und Programmbudgets ein
führen. Man besinnt sich aber auch 
auf die Vorzüge dezentraler Markt
organisation zurück: Organisato
risch weitgehend eigenständige

„Profitcenter“ stehen für die renta
ble Erzeugung bestimmter innerbe
trieblicher Leistungen, Vor-, Zw i
schen- oder sogar Endprodukte.

Eine noch weitergehende Vari
ante der Auslagerung von Teilfunk
tionen der Leistungserstellung und 
damit der Reduzierung der Ferti
gungstiefe ist das vom modischen 
Lean Management besonders be
tonte „contracting out“ , also die 
Produktionsentlastung über Verträ
ge mit rechtlich und organisato
risch selbständigen Zulieferern. Zur 
Abwicklung von Großprojekten set
zen Privatunternehmen regelmäßig 
Netzplantechnik ein.

Die Übertragung solcher Organi
sationsmethoden empfiehlt sich 
um so mehr, je mehr man auch in 
der Hoheitsverwaltung auf ergebnis
orientierte Führung, also Manage
ment by objectives, setzt. Freilich 
werden sich Effizienzfortschritte 
nur einstellen, wenn ein entspre
chend gestaltetes öffentliches Rech
nungswesen Leistungserfolge mit 
hinreichender Zuverlässigkeit meß
bar macht, die öffentliche Besol- 
dungs- und Beförderungsordnung 
auf solcher Basis stärker leistungs
bezogen ausgerichtet wird und die 
haushaltsrechtliche Budgetierungs
praxis Kosteneinsparungen nicht 
mehr behindert.

Ich will meine dazu im einzelnen 
ausgearbeiteten Vorschläge in drei 
stichwortartigen Thesen zusam
menfassen:

□  Rückkehr zu leistungsbezoge
ner Besoldung und Beförderung 
durch

•  analytische Dienstpostenbe
wertung;

•  Ersetzung der besoldungs
rechtlichen Dienstaltersstufen 
durch Leistungsstufen;

•  Abschaffung der p la n m ä ß i
gen Beförderung und des tur
nusmäßigen Bewährungsauf
stiegs;

□  Stärkung dezentraler Entschei- 
dungs- und W irtschaftsautonomie 
und Übergang der Titelbudgetie
rung in eine unternehmensorientier
te Portefeuillewirtschaft der Behör
den;

□  Ersetzung der für Vermögens
und Kostenmanagement untaugli
chen Verwaltungskameralistik durch 
doppelte kaufmännische Buch
führung, die mit betriebswirtschaft
licher Investitions- und Finanz
planung sowie Kosten- und Lei
stungsrechnung zum integrativen 
Controlling auszubauen ist.

Privatisierungsmanagement

Die flexibelste Form der Privati
sierung ist das Contracting out in 
den Grundformen des Fremdbe
zugs von Vorleistungen, der Sub
mission, der Konzessionierung und 
des Gutschein-Systems. Daneben 
beobachtet man zunehmend die 
sogenannte formelle Privatisierung 
insbesondere im Kommunalbe
reich. Die entsprechende Aufgabe 
bleibt als öffentliche Aufgabe defi
niert, nur bedient sich die öffentli
che Hand zur Aufgabenerfüllung 
privatrechtlicher Betriebsformen, 
vorwiegend der Betriebsform der 
GmbH. Zwar entzieht sich die Or
ganisation damit den Fesseln des 
öffentlichen Dienst-, Besoldungs
und Haushaltsrechts. Weil jedoch 
der öffentliche Eigentümer weiter
hin die Aufsichtsorgane stellt und 
öffentlich-rechtliche Maßstäbe die 
Satzung bestimmen, verbessert 
sich die Effizienz häufig nur margi
nal.

Prägendes Merkmal der materi
ellen Privatisierung ist hingegen, 
daß das Eigentum an den Produkti
onsmitteln mit allen Folgen für Or
ganisationsanreize und Sanktionen 
in private Hand übergeht. Mögli
cherweise ist es dabei aber sinn
voll, daß nur Teilfunktionen der Lei
stungserstellung privatisiert werden.
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